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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Gegenstand des Unternehmens
Der Gegenstand des Unternehmens Allgäu LED ist die Vermietung von Werbeflächen im Großraum Allgäu. Die Erfüllung erteilter und 
angenommener Aufträge werden von dem Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung im Auftrag des jeweiligen 
Werbekunden (nachfolgend – Auftraggeber - genannt) durchgeführt.
2. Pflichten des Auftraggebers 
2.1. Der Auftraggeber bestätigt mit der Auftragserteilung, dass er sämtliche erforderlichen Nutzungsrechte der Inhaber von Urheber-, 
Leistungsschutz- und sonstigen Rechten an den von ihm gestellten Werbeunterlagen und -texten erworben hat und frei darüber 
verfügen kann.
2.2. Der Auftraggeber stellt das Unternehmen von allen Kosten und Ansprüchen Dritter frei, die aus der Verletzung Urheber-, 
Wettbewerbs-, Presse-, strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Bestimmungen bei dem Unternehmen entstehen können.
2.3. Der Auftraggeber ist für die rechtzeitige und technisch einwandfreie Anlieferung der Werbemittel verantwortlich. Dies beinhaltet 
auch den technischen Aufbau der Werbemittel gemäß den im Angebot angegebenen jeweiligen Spezifikationen. Der Auftraggeber 
trägt das Risiko für die Übermittlung des Werbemittels, soweit nicht aus dem Risikobereich des Unternehmens Probleme bei der 
Übermittlung auftreten.
2.4.Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung dem Unternehmen Rechte oder Pflichten aus dem 
Vertrag an Dritte abzutreten oder zu übertragen. Das Unternehmen kann Rechte und Pflichten aus dem Vertrag jederzeit an einen 
Dritten abtreten oder übertragen.
3. Gewährleistung
3.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erteilte Werbung vor Zusendung zu prüfen. Erfolgt keine Reklamation bis zur Ausstrahlung, 
entfallen die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers. 
3.2. Bei fehlerhafter Schaltung der Werbung ist das Unternehmen Allgäu LED nach seiner Wahl berechtigt, entweder eine 
Ersatzschaltung in dem Maße, in dem der Zweck der Schaltung beeinträchtigt wurde, oder eine Nachbesserung vorzunehmen.
3.3. Technische Störungen sind vom Unternehmen innerhalb von 5 Werktagen zu beheben. Darüber hinaus können keine Ansprüche 
geltend gemacht werden. 
3.4. Sollten Fehler bei der Ausführung eines Auftrags entstehen, ist der Auftraggeber nicht berechtigt, die Zahlung eines anderen 
Auftrags zu verweigern. 
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4. Rücktrittsrecht
4.1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auch nach Vertragsabschluss die Werbeschaltung aus Gründen abzulehnen, die für 
das Unternehmen eine Vertragsdurchführung unzumutbar machen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Werbeschaltung 
Urheber-, Wettbewerbs-, Presse-, strafrechtliche oder sonstige rechtliche Bestimmungen verletzt.
4.2. Der Auftraggeber hat das Recht, über die Gründe der Zurückweisung informiert zu werden. Kann vom Auftraggeber kein neues, 
den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes Werbematerial zur Verfügung gestellt werden, hat der Auftraggeber keinen 
Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. Trifft dem Unternehmen an der Unzumutbarkeit der Vertragsdurchführung 
kein Verschulden, so sind die vereinbarten Zahlungen zu leisten.
5. Stornierung
Die Stornierung von Aufträgen durch den Kunden ist grundsätzlich nach Vertragsabschluss nicht möglich.
6. Geltungsbereich
6.1. Für alle mit dem Unternehmen abzuschließenden/abgeschlossenen erstmaligen, laufenden und künftigen Geschäfte gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen. Das Unternehmen erkennt von den vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers nicht an. Diese werden selbst dann nicht Vertragsbestandteil, 
wenn das Unternehmen ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
6.2. Mit der Erteilung des Auftrages wird die ausschließliche Gültigkeit dieser Geschäftsbedingungen durch den Kunden anerkannt.
7. Copyright
Das Layout, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung von Beiträgen sowie einzelne Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Vervielfältigung oder Verwendung ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors nicht gestattet. Alle Rechte behält 
sich das Unternehmen vor.
8. Preise
Für alle Verträge gelten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preise des Unternehmens, sofern einzelverträglich 
nichts anderes vereinbart wurde. 
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9. Vertragsabschluss
9.1. Ein Vertrag zwischen dem Unternehmen und dem Auftraggeber kommt entweder durch eine schriftliche Auftragsbestätigung per 
Brief, Fax oder E-Mail seitens des Unternehmens oder durch Erfüllung des Auftrags seitens des Unternehmens zustande. Das 
Unternehmen hat das Recht, noch nicht bestätigte Aufträge auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
9.2. Vom Auftraggeber mündlich erteilte Aufträge und Auftragsänderungen bereits bestätigter Aufträge werden nur wirksam, wenn sie 
von dem Unternehmen schriftlich bestätigt sind.
9.3. Für die Verträge gelten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preislisten des Unternehmens.
9.4. Die Schaltungen der Werbung wie Einschaltzeit, Platzierung und Reihenfolge werden vom Unternehmen bestimmt.
9.5. Der Auftraggeber stimmt einer kostenlosen Anzeige seiner Spots auf der Website von Allgäu LED als Referenz zu. Der Auftraggeber 
kann dieser Anzeige widersprechen.
10. Haftung
10.1. Das Unternehmen haftet nicht dafür, dass durch die Schaltung der Werbung, bestimmte Ergebnisse erzielt werden können.
10.2. Für Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet das Unternehmen nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Fehlen 
einer zugesicherten Eigenschaft. Dies gilt auch für Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen und gesetzliche Vertreter des Unternehmens.
10.3. In allen anderen Fällen haftet das Unternehmen nur dann, wenn wesentliche Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verletzt sind. 
Dabei ist der Schadensersatz auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ein Ausgleich von atypischen oder nicht 
vorhersehbaren Schäden findet nicht statt.
11. Haftungsausschluss
Das Unternehmen haftet nicht für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in ihrem Webangebot 
eingestellten Informationen.
12. Störung der Betriebsfähigkeit
Im Zuge höherer Gewalt und anderer unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Umstände die eine Leistungserbringung verhindern, 
können durch den Auftraggeber für den Zeitraum der Behinderung, keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. 
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13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
13.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, der Sitz des Unternehmens. Das Unternehmen ist allerdings berechtigt, 
Ansprüche gegen den Auftraggeber auch an jedem anderem für diesen zuständige Gericht gelten zu machen.
13.2. Für die Vertragsabschlüsse gilt deutsches Recht.
14. Sonstiges
14.1. Änderungen oder Ergänzungen zum Vertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden 
gelten nicht.
14.2. Sollten einzelne Teile der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen voll wirksam.
15. Zahlungen
15.1. Der Rechnungsbetrag ist vor der gebuchten Sendezeit fällig. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung behält sich das Unternehmen Allgäu 
LED vor, den Auftrag nicht auszuführen bzw. die gebuchte Anzeige nicht auszustrahlen. 
15.2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 10 % p. a. zu zahlen. Der Verzug bedarf keiner vorherigen Mahnung. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
15.3. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt gewordenen 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann das Unternehmen die weitere Ausführung eines 
Schaltauftrags bis zur Bezahlung zurückstellen oder für weitere Werbeschaltungen unbeschadet, entgegenstehender früherer 
Vereinbarung, eine Vorauszahlung oder andere Sicherheiten verlangen.
15.4. Das Unternehmen ist berechtigt Vorauskasse zu verlangen und erst nach Erhalt des Rechnungsbetrages Leistung zu erbringen.
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Erweiterung für den Verkauf und Vermietung von Geräten

16. Grundsätzliche Haftungsbeschränkung
16.1. Der Verkäufer/Vermieter haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt auf den Verkaufs-/Mietwert.
16.2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung des Verkäufers/Vermieters der 
Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
16.3. Im Übrigen ist eine weitere Haftung des Verkäufers/Vermieters ausgeschlossen.
17. Keine Herstellerhaftung / Weitergabe der Produkthaftung
17.1. Der Verkäufer/Vermieter ist nicht Hersteller der gelieferten oder vermieteten Geräte. Die Geräte werden von professionellen 
Drittunternehmen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union bezogen.
17.1. Eine Haftung für Konstruktions-, Material- oder Produktionsfehler der Geräte wird ausdrücklich ausgeschlossen, soweit gesetzlich 
zulässig. Etwaige Herstellerhaftung bleibt unberührt und ist vom Kunden direkt gegenüber dem jeweiligen Hersteller geltend zu 
machen.
18. Ausschluss der Haftung für Brand- und Folgeschäden
18.1. Die gelieferten bzw. vermieteten Geräte entsprechen nach Kenntnis des Verkäufers/Vermieters den zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens geltenden gesetzlichen Sicherheits- und Kennzeichnungspflichten (insbesondere CE-Zertifikat), welche vom Hersteller 
bereitgestellt werden können.
18.2. Eine Haftung für Schäden durch Überhitzung, Brand, Rauchentwicklung, Kurzschluss oder daraus resultierende Folgeschäden (z. B. 
Sach-, Vermögens- oder Nutzungsausfallschäden) ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Verkäufers/Vermieters beruhen.
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19. Pflichten des Kunden
19.1. Der Kunde ist verpflichtet, die Geräte ausschließlich:
– gemäß den Herstellerangaben,
– unter Einhaltung aller allgemein geltenden Sicherheits-, Elektro- und Brandschutzvorschriften,
– durch fachkundiges Personal,
– in geeigneter Umgebung (insbesondere ausreichende Belüftung, geeignete Stromversorgung)
zu betreiben.
19.2. Der Verkäufer/Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Nutzung, Veränderung, fehlender 
Wartung oder Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften resultieren.
20. Vermietung – Gefahrübergang
20.1. Bei Vermietung geht die Gefahr des zufälligen Untergangs sowie der Verschlechterung der Geräte mit Übergabe an den Kunden 
auf diesen über.
20.2. Der Kunde haftet für alle Schäden, die während der Mietdauer an den Geräten oder durch die Geräte entstehen, soweit diese 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers/Vermieters beruhen.
20.3. Bei Mietgeräten ist der Vermieter für einen funktionierenden Betrieb des Gerätes verantwortlich. Sichtkontrollen und 
Allgemeinüberprüfungen werden nach bestem Wissen und Gewissen regelmäßig am Gerät durchgeführt. Es werden keine 
Prüfprotokolle oder elektr. Messungen durchgeführt und dokumentiert. 
21. Versicherung
21.1. Dem Kunden wird empfohlen, für die Dauer der Nutzung eine geeignete Haftpflicht- bzw. Sachversicherung abzuschließen, die 
Schäden durch den Betrieb der Geräte abdeckt.
21.2. Der Verkäufer/Vermieter übernimmt keine Haftung für nicht versicherte Schäden.
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